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►AKTUELL: NEUREGELUNG DER ERBSCHAFTSTEUER WEITERHIN OFFEN

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber 
2014 aufgegeben, die Erbschaftsteuer bis 30.06.2016 
neu zu regeln, da die Privilegierung des Betriebs-
vermögens zu weit ging. Ein sechs Tage vor Fristab-
lauf vom Bundestag ohne Aussicht auf Fristerfüllung 
beschlossenes Gesetz wird erkennbar kaum ohne 
Modifikation wirksam werden, weil es an der Zu-
stimmungsbereitschaft des Bundesrates fehlt. 
Wenn das beschlossene Gesetz in Kraft treten wür-
de, käme es zur Einschränkung missbräuchlicher 
Steuergestaltungen, wie dies das Bundesverfas-
sungsgericht gefordert hat. Wenn das nicht begüns-
tigte Verwaltungsvermögen 90 % des gesamten Be-
triebsvermögens überschreitet, wäre die Verscho-
nung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer aus-
geschlossen. Umgekehrt wird Verwaltungsvermö-
gen bis zu 10 % wie begünstigtes Betriebsvermögen 
behandelt. Um Investitionen nicht zu behindern, 
würden diejenigen Mittel aus dem Erbe begünstigt, 

die der Erbe gemäß dem vorgefassten Willen des 
Erblassers innerhalb von zwei Jahren nach seinem 
Tod für Investitionen in das Unternehmen einsetzt. 
Verfügungsbeschränkungen über Generationen hin-
weg würden bei der Bewertung berücksichtigt. Ab 
einem begünstigten Vermögen von 26 Mio. € pro 
Erwerber käme es für die Verschonung auf eine in-
dividuelle Verschonungsbedarfsprüfung an oder es 
würde eine Abschmelzungsregelung angewendet. 
Aus meiner Sicht wäre es schön gewesen, wenn der 
Gesetzgeber die Kritik des Bundesverfassungsge-
richts fundamental ernst genommen hätte, anstatt 
den Versuch zu unternehmen, die Hürde nur so 
knapp wie möglich zu passieren. Ein Modell mit 
niedrigen Steuersätzen auf alle Vermögensarten und 
Freibeträgen in Kombination mit Stundungsmög-
lichkeiten für illiquides Vermögen dürfte die fairste 
Lösung sein. Wirtschaft und Gesellschaft profitieren 
nicht nur vor dem jetzt verschonten Vermögen. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG JULI UND AUGUST 2016 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.07.2016 10.08.2016 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 11.07.2016 10.08.2016 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.07.2016 15.08.2016 

Gewerbesteuer – 15.08.2016 

Grundsteuer – 15.08.2016 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 18.08.2016 

Sozialversicherung4 27.07.2016 29.08.2016 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Keine Entschädigung für aufgrund ihres Kopf-
tuchs abgewiesene Grundschullehrerin in Berlin 
Die Bewerbung der Klägerin als Grundschullehrerin 
in Berlin wurde abgelehnt, weil sie ein muslimisches 
Kopftuch trug. Ihre Klage auf Entschädigung nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wurde 
vom Arbeitsgericht Berlin abgewiesen. 
Das Land habe die Bewerbung aufgrund des Berli-
ner Neutralitätsgesetzes, das Lehrkräften in öffentli-
chen Schulen das Tragen religiös geprägter Klei-
dungsstücke untersagt, ablehnen dürfen. Nach 
Überzeugung des Gerichts ist dieses Gesetz auch 
nicht verfassungswidrig. Anders als zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen gelte die Regelung unter-
schiedslos für alle Religionen. Es gebe keine gleich-
heitswidrige Bevorzugung der christlich-abendländi-
schen Werte und Traditionen. Das Gesetz gelte au-
ßerdem nicht für berufsbildende Schulen. 

Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen An-
spruch auf Vergütung von Pausen 
Feststehende Arbeitspausen werden nicht bezahlt, es 
sei denn, der Arbeitnehmer hat gemäß seinem Ar-
beitsvertrag oder einem Tarifvertrag Anspruch da-
rauf. In einem vom Bundesarbeitsgericht zu ent-
scheidenden Fall hatte ein Kinobetreiber seinen neu-
en Mitarbeitern per „Willkommensschreiben“ mitge-
teilt, dass Pausen nicht, wie normalerweise üblich, 
von der Arbeitszeit abgezogen werden. Grund sei, 
dass eine feste Pausenregelung Schwierigkeiten be-
reite. Ein Arbeitnehmer verklagte daraufhin den Ki-
nobetreiber auf Bezahlung seiner Pausen. Inzwi-
schen galt für das Arbeitsverhältnis allerdings ein 
Tarifvertrag, der keine Vergütung der Pausen vor-
sah. Weiterhin regelte der Kinobetreiber die Pausen 
nunmehr in den Dienstplänen. Daher entschied das 
Gericht, dass der Arbeitnehmer keine Vergütung für 
seine Pausen verlangen kann. Das „Willkommens-
schreiben“ war keine uneingeschränkte Zusage zur 
Pausenvergütung. Der Arbeitnehmer durfte nur so 
lange von einer Vergütung ausgehen, solange Pau-
senzeiten in den Dienstplänen nicht geregelt waren. 

Kein Werbungskostenabzug für Kunstausstel-
lungsbesuche einer Kunstlehrerin 
Aufwendungen für den Besuch von Kunstausstel-
lungen und Vernissagen einer Kunstlehrerin sind 
nicht als Werbungskosten abziehbar. Das Finanzge-
richt Baden-Württemberg begründet diese Auffas-
sung damit, dass solche Aufwendungen für kulturel-
le Veranstaltungen eine Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben darstellen, wobei eine berufliche Veran-
lassung in den Hintergrund tritt. Es gibt zwar kein 
allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot mehr, 
sodass grundsätzlich gemischt veranlasste Aufwen-

dungen aufgeteilt werden können in berufliche und 
private Veranlassungen. Hier fehlt es jedoch an 
greifbaren Aufteilungsmaßstäben. Die beruflichen 
und privaten Veranlassungen greifen so ineinander, 
dass sie untrennbar sind. 

Krankheitskosten abziehbar 
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für seine Ge-
sundheit können sowohl den privaten als auch den 
beruflichen Bereich betreffen. 
Ein Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten ist nur dann möglich, wenn die Kosten klar und 
eindeutig durch die berufliche Tätigkeit veranlasst 
sind. Abziehbar sind z. B. Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit sogenannten typischen Berufs-
krankheiten nach gesicherten medizinischen Er-
kenntnissen. Das Gleiche gilt, wenn im Einzelfall der 
Zusammenhang zwischen Beruf und der Entstehung 
der Krankheit offensichtlich ist. 

Sind Unfallkosten durch die Entfernungspauscha-
le abgegolten? 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit. Zur Abgeltung dieser Aufwendun-
gen ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitneh-
mer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfer-
nungspauschale für jeden vollen Kilometer zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € an-
zusetzen, höchstens jedoch 4.500 € im Kalenderjahr. 
Ein höherer Betrag als 4.500 € ist anzusetzen, soweit 
der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nut-
zung überlassenen Kraftwagen benutzt. 
Durch diese Entfernungspauschale sind sämtliche 
Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ent-
stehen (z. B. auch Parkgebühren für das Abstellen 
des Fahrzeugs während der Arbeitszeit). Diese Ab-
geltungswirkung gilt laut Bundesfinanzhof ebenfalls 
für außergewöhnliche Kosten, wie z. B. Reparatur-
kosten infolge einer Falschbetankung des Fahrzeugs. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz schließt sich dem 
an und entschied: Zu den durch die Entfernungs-
pauschale abgegoltenen Unfallkosten zählen nicht 
nur Reparaturkosten eines Fahrzeugs, sondern auch 
Behandlungs- und Krankheitskosten, die durch ei-
nen Unfall auf der Fahrt zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte (mit-) verursacht wurden. 
Allerdings lässt die Finanzverwaltung Unfallkosten, 
die auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte entstehen, weiterhin neben der Entfer-
nungspauschale zu. Betroffene sollten sich auf die 
Auffassung der Finanzverwaltung berufen. 
Hinweis: Der Ansatz der Behandlungs- und Krank-
heitskosten als außergewöhnliche Belastung ist mög-
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lich, wenn die Kosten nicht als Werbungskosten an-
erkannt wurden. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Mitunternehmerstellung in einer Gemeinschafts-
praxis 
In einer Freiberuflerpraxis kann eine Mitunterneh-
merstellung eines Gesellschafters nur angenommen 
werden, wenn er Mitunternehmerinitiative ausübt 
und ein Mitunternehmerrisiko trägt. Ist ein Minder-
heitsgesellschafter von den stillen Reserven der Ge-
sellschaft ausgeschlossen und erhält er eine von der 
Gewinnsituation unabhängige, nur am eigenen Um-
satz orientierte Vergütung, scheidet eine Mitunter-
nehmerstellung in der Regel aus und der Gewinn 
wird nur „echten“ Gesellschaftern zugerechnet. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Altersentlastungsbetrag diskriminiert Jüngere 
nicht 
Der Altersentlastungsbetrag ist eine Einkommen-
steuervergünstigung für Steuerzahler, die vor Be-
ginn des zu veranlagenden Kalenderjahres das 64. 
Lebensjahr vollendet haben. Er beträgt einkom-
mensabhängig für 2016 höchstens 1.064 €. Trotz des 
eindeutigen Gesetzeswortlauts beantragte ein jünge-
rer Arzt den Altersentlastungsbetrag, weil er sich 
diskriminiert fühlte. Er verwies auf das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), wonach eine Dis-
kriminierung wegen des Alters unzulässig ist. 
Das Finanzgericht Münster lehnte eine entsprechen-
de Klage ab, weil die Vorschriften des Einkommen-
steuergesetzes nicht in den Anwendungsbereich des 
AGG fallen. Das Gericht erkannte keine Verstöße 
gegen das Europarecht oder den Gleichheitsgrund-
satz des Grundgesetzes. Es rechtfertigte die Ver-
günstigung der Einkünfte im Alter damit, dass der 
Aufbau einer Altersabsicherung in den vergangenen 
Jahrzehnten steuerlich nur sehr eingeschränkt be-
günstigt worden war und den Älteren damit heute 
ein gewisser Ausgleich zugutekommen würde. 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belas-
tungen 
Zivilprozesskosten sind nur insoweit als außerge-
wöhnliche Belastungen steuerlich abziehbar, als der 
Prozess existenziell wichtige Bereiche oder den 
Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Liefe der 
Steuerpflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebens-
notwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen 
nicht mehr befriedigen zu können, kann der Steuer-
pflichtige auch bei unsicheren Erfolgsaussichten aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gezwungen 
sein, einen Zivilprozess zu führen, sodass die Pro-
zesskosten zwangsläufig erwachsen. 

Nach diesen Maßstäben sind solche Kosten nicht 
abziehbar, wenn der Prozess die Geltendmachung 
von Schmerzensgeldansprüchen betrifft. 
Sind die Kosten nur zum Teil als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar, ist der abziehbare Teil der Kos-
ten mit Hilfe der Streitwerte je Klageantrag zu ermit-
teln. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

Unwirksamkeit eines Steuerbescheids bei fehlen-
dem Bekanntgabewillen des Finanzamts 
Der Steuerbescheid ist ein Verwaltungsakt, mit dem 
die Steuer festgesetzt wird. Er wird nur dann ge-
genüber dem Steuerpflichtigen wirksam bekanntge-
geben, wenn dies auch dem Willen der für den Fall 
entscheidungsbefugten Person entspricht. Beruht die 
Versendung des Steuerbescheids dagegen auf einer 
irrtümlichen Freigabe, liegt keine wirksame Be-
kanntgabe vor. Entscheidend für diese Beurteilung 
ist, dass der Irrtum nicht auf einer falschen Rechts-
auffassung beruht, sondern der Bescheid das Fi-
nanzamt durch einen technischen Anwendungsfeh-
ler verlassen hat. 

Fehlerhaftes Auskunftsersuchen des Jobcenters 
gegenüber dem Partner einer erwerbstätigen Leis-
tungsberechtigten 
Wer Grundsicherung für Arbeitsuchende beantragt 
oder bezieht, hat Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflichten. Auf Verlangen der Agentur für Arbeit 
(Jobcenter) sind auch Dritte zur Auskunft und Mit-
wirkung verpflichtet. Die im Sozialgesetzbuch nie-
dergelegten Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 
verfolgen das Ziel, die für die Leistungsgewährung 
erheblichen Tatsachen ermitteln zu können, und sol-
len Leistungsmissbrauch vermeiden. Es ist geregelt, 
bezüglich welcher Tatsachen Dritte auskunftspflich-
tig sind und unter welchen Voraussetzungen. 
Ein Jobcenter verlangte vom Partner einer Leis-
tungsberechtigten die Vorlage von Einkommens-
nachweisen. Zudem sollte er Formblätter ausfüllen, 
die sich an Personen richteten, die Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts begehren. 
Der Partner wehrte sich mit Erfolg gegen das Aus-
kunftsverlangen. Das Sozialgericht Gießen entschied, 
dass der Partner einer Leistungsberechtigten nicht 
verpflichtet ist, Vordrucke auszufüllen, die sich le-
diglich an Personen richten, die selbst Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts beanspruchen. 

Kündigung von Bausparverträgen durch Bauspar-
kasse abgelehnt 
Erneut hat das Oberlandesgericht Stuttgart der Kla-
ge einer Bausparerin gegen die Kündigung von Bau-
sparverträgen durch die Bausparkasse stattgegeben. 
Zwei Bausparverträge waren zuteilungsreif, Bau-
spardarlehen wurden aber nicht beansprucht. Das 
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Gericht hielt die Kündigungen für unberechtigt und 
stellte fest, dass die Bausparkasse sich nicht auf die 
Rechtsnorm berufen kann, nach der ein Darlehens-
nehmer das Darlehen zehn Jahre nach dessen voll-
ständigem Empfang kündigen könne. Das Gesetz 
soll den Darlehensnehmer schützen, der dem Zins-
bestimmungsrecht des Darlehensgebers ausgesetzt 
sei. Dieser Schutzzweck treffe auf das sog. Passivge-
schäft der Bausparkassen nicht zu, weil diese die 
Vertragslaufzeiten in ihren Allgemeinen Bausparbe-
dingungen selbst bestimmten. 

►KINDER 

Besteht Anspruch auf Kindergeld für Pflegekind 
mit eigenem Haushalt? 
Für Pflegekinder kann Kindergeld gewährt werden, 
wenn sie familienähnlich dauerhaft mit den Pflegeel-
tern verbunden und nicht zu Erwerbszwecken in 
deren Haushalt untergebracht sind. Außerdem darf 
das natürliche Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den 
leiblichen Eltern nicht mehr bestehen. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Köln steht 
Pflegeeltern kein Kindergeld zu, wenn das Pflege-
kind nicht bei ihnen lebt, sondern selbstständig im 
eigenen Haushalt. Das Pflegekind hatte die Pflegeel-
tern nur ab und zu besucht und wenige Male bei 
ihnen übernachtet. Dies reichte dem Gericht nicht, 
um das Kind als Pflegekind anzuerkennen. Der 
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Abzugsfähigkeit der Fahrtkosten zur Verwaltung 
von Vermietungsobjekten 
Fahrtkosten zur Verwaltung von Vermietungsobjek-
ten sind als Werbungskosten abzugsfähig. Die Höhe 
der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen richtet 
sich nach dem Umfang der Fahrten. Werden die Ob-
jekte nur gelegentlich aufgesucht, können die Auf-
wendungen in tatsächlicher Höhe oder mit 0,30 € je 
gefahrenem Kilometer geltend gemacht werden. 
Wenn die Objekte sehr häufig und mit einer gewis-
sen Nachhaltigkeit angefahren werden, wird aus den 
aufgesuchten Objekten der Mittelpunkt der Vermie-
tungstätigkeit. In derartigen Fällen sind die Auf-
wendungen gemäß Urteil des Bundesfinanzhofs nur 
mit der Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 € je 
Entfernungskilometer berücksichtigungsfähig. 

Mieter muss weiterhin Miete für gestohlene Küche 
zahlen 
Wird eine mitvermietete Einbauküche gestohlen und 
der Vermieter hierfür entschädigt, ist der Mieter 
gemäß Bundesgerichtshofs dennoch zur Entrichtung 
des hierauf entfallenden Mietanteils verpflichtet. 

Im Rahmen eines Mietverhältnisses wurde eine Ein-
bauküche mitvermietet. Von der Gesamtmiete entfiel 
ein entsprechender Anteil auf die Küche. Im Laufe 
des Mietverhältnisses bat der Mieter darum, die 
Einbauküche durch eine eigene Küche ersetzen zu 
dürfen. Der Vermieter willigte unter der Vorausset-
zung ein, dass die bisher eingebaute Küche sachge-
recht auf Verantwortung des Mieters eingelagert 
und nach Beendigung des Mietverhältnisses der ur-
sprüngliche Zustand wieder hergestellt wird. Die im 
Keller eingelagerte Küche wurde entwendet. Für den 
Verlust der Küche erhielt der Vermieter von der 
Versicherung des Mieters eine Entschädigung. Der 
Mieter minderte die Miete anteilig, weil der Vermie-
ter nun nicht mehr in der Lage sei, ihm die vermiete-
te Küche zu überlassen. 
Das Gericht stellte in seiner Entscheidung klar, dass 
kein zu einer Mietminderung berechtigender Mangel 
vorgelegen hat. Mit der getroffenen Vereinbarung, 
die Küche einzulagern, haben Vermieter und Mieter 
den Mietvertrag unter Beibehaltung der vereinbar-
ten Gesamtmiete dahin abgeändert, dass sich die 
Überlassungspflicht des Vermieters solange nicht 
auf die Einbauküche erstrecken sollte, wie der Mie-
ter die Wohnung selbst mit einer Küche ausgestattet 
habe. Auch die dem Vermieter zugeflossene Versi-
cherungssumme berühre den Mietanspruch nicht. 
Die Entschädigung sei als geldwerter Ausgleich für 
den Schaden zu sehen, der dem Vermieter durch die 
Entwendung seines Eigentums entstanden sei. 

Kein Schadensersatz für Sturz im historischen Ge-
bäude 
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat 
entschieden, dass der Besucher eines erkennbar nach 
historischem Vorbild errichteten Gebäudes nicht 
damit rechnen kann, dass der Fußboden so gleich-
mäßig flach ist wie in einem modernen Gebäude. Er 
kann ebenfalls nicht erwarten, dass er vor Uneben-
heiten durch besondere Schilder gewarnt wird. 
Die Besucherin eines Tierparks begehrte Schadenser-
satz, weil sie im Eingangsbereich der Nachbildung 
eines historischen Bauernhofs gestürzt war. Der Hof 
weist aufgrund unterschiedlicher Pflasterungen Hö-
henunterschiede und Unebenheiten auf. 
Nach Auffassung des Gerichts trifft den Tierparkbe-
treiber keine Pflicht, die Unebenheiten zu beseitigen 
oder davor in besonderer Weise zu warnen. In ei-
nem Tierpark sei schon ganz generell mit unebenen 
Wegen und unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit 
zu rechnen. Dies gelte besonders bei Gebäuden, die 
erkennbar nach einem historischen Vorbild errichtet 
worden sind. Besucher müssen in einem derartigen 
Gebäude mit Schwellen, Stufen oder sonstigen Ver-
änderungen rechnen. In einem solchen Bereich ist 
besondere Vorsicht geboten. 


